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Übersichtsplan Geltungsbereich 30. Änderung des Flächennutzungsplanes, Ottmars-

bocholt 

 

Der Bau- und Planungsausschuss des Rates der Gemeinde Senden hat in seiner 

Sitzung am 20.02.2024 den Aufstellungsbeschluss für die 30. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes der Gemeinde Senden gefasst. 

Ziel der Planung ist die Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen 

für die Realisierung eines neuen Wohnbaugebietes. Außerdem wird eine neue 

Erschließungsstraße als direkte Anbindung an die Venner Straße geschaffen. 

Hierfür ist die Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

 

 



Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung ist Teil dieser Bekannt-

machung und als Übersichtsplan (siehe vorherige Seite) beigefügt. 

 

Zur frühzeitigen Information über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung 

werden die bisher verfügbaren Informationen gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

in der Zeit vom 25.09.2025 bis zum 17.10.2025 (einschließlich) 

auf der Homepage der Gemeinde Senden unter folgender Adresse veröffentlicht: 

www.senden-westfalen.de 

→ Wirtschaft & Bauen → Planen & Bauen → Aktuelle Bauleitplanverfahren 

 

Die bisher verfügbaren Informationen zum Verfahren werden ergänzend im Rat-

haus der Gemeinde Senden – Zimmer 305 (2. OG) – Münsterstraße 30, 48308 

Senden zu folgenden Zeiten zur Verfügung gestellt: 

 

  montags 08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 

  dienstags 08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 

  mittwochs 08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 

  donnerstags 08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr 

  freitags 08:30 – 12:00 Uhr 

 

Während der Veröffentlichungsfrist können bei der Gemeinde Senden Stellung-

nahmen abgegeben werden. Stellungnahmen sollen möglichst elektronisch an 

bauleitplanung@senden-westfalen.de 

übermittelt werden, können aber auch auf anderem Wege abgegeben werden 

(beispielsweise schriftlich oder zur Niederschrift). 

 

 

Az.: IV 622-00 

48308 Senden, 24.09.2025 

Der Bürgermeister 

 

 

 

 

SebastianTäger 
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